
4.2.1.1 
Nutzungs- und Entgeltregelung 

 
für das Kombinationsgebäude im Stadtteil Mackenzell 

 
Das Kombinationsgebäude Mackenzell besteht aus einem Mehrzweckraum mit Vereins-
raumfunktion  der Stadt Hünfeld sowie Gebäudeteilen der TSG Mackenzell und der Stadtteil-
feuerwehr. Der Schulungsraum des Feuerwehrbereiches kann bei Bedarf dem Mehrzweck-
raum zugeschaltet werden. 

 
§ 1 

Nutzungsentgelte 
 
Für die Nutzung des Kombinationsgebäudes werden folgende Entgelte erhoben: 
  
1. Mehrzweckraum (67 qm)   37,00 Euro 
2. Stuhlraum (14 qm)  8,00 Euro 
3. Schulungsraum Feuerwehr (61 qm)   34,00 Euro 
4. Großraum durch Zusammenschaltung (142 qm)  79,00 Euro 
5. Toiletten Mehrzweckraum (bei selbständiger Nutzung)  19,00 Euro 
6. Teeküche Feuerwehr (9 qm)  25,00 Euro 
7. Regiekosten  29,00 Euro 

 
§ 2 

Belange der Stadtteilwehr 
 
(1) Die Entscheidung über die Vergabe des Schulungsraumes erfolgt im Benehmen und 

hinsichtlich der Teeküche Feuerwehr im Einvernehmen mit der Stadtteilwehr. 
(2) Die regelmäßigen Nutzungen der Räumlichkeiten durch die Stadtteilwehr im Rahmen 

ihrer brandschutzrechtlichen Aufgabenwahrnehmung haben mit Zustimmung des Ma-
gistrats (Brandschutzamt) grundsätzlich Vorrang. 

(3) Die ausschließlich zweckgebundenen Räume der Stadtteilwehr sind für dritte Nutzer 
unzugänglich. 

(4) In Ergänzung des § 12 der Organisations- und Nutzungsordnung übt auch der Wehrfüh-
rer der Stadtteilwehr das Hausrecht für den Bereich des Schulungsraumes aus. 

(5) Der Schulungsraum und die Teeküche der Feuerwehr steht der Stadtteilwehr grundsätz-
lich für feuerwehrspezifische Belange entgeltfrei zur Verfügung. 

(6) Bei Nutzung der Räumlichkeit durch Mitglieder der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr Mackenzell entfallen die Kosten für das Geschirr sowie die Regiekosten. 

 
§ 3 

Polterabende 
 
Die Nutzung für Polterabende wird grundsätzlich ausgeschlossen. 

 
§ 4 

Inkrafttreten 
 
Die Nutzungs- und Entgeltregelung für das Kombinationsgebäude Mackenzell tritt am 1. Ja-
nuar 2012 in Kraft. Alle zuvor maßgebenden Regelungen verlieren mit diesem Tag ihre Gül-
tigkeit. 
 
 
Hünfeld, 16. Dezember 2011 
 
DER MAGISTRAT 
DER STADT HÜNFELD 
 
gez. 
Dr. Fennel 
Bürgermeister 
 


